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Sommario/riassunto

Aus dem Inhalt: Theoretische Uberlegungen zu einer effizienten
Besteuerung von Wahrungsgewinnen und -verlusten unter der
Zielsetzung von Kapitalexport- beziehungsweise
Kapitalimportneutralitat - Analyse von Formen asymmetrischer
Besteuerung mit Hilfe der Optionsbewertungstheorie - Kritische
Betrachtung des Steuerrechts Deutschlands und der USA vor dem
Hitnergrund der theoretischen Erkenntnisse.
Durch die internationale Kapitalallokation entstehen bei flexiblen
Wechselkursen Wahrungsgewinne und Wahrungsverluste. Diese mussen
bei der einkommensteuerlichen Behandlung grenzuberschreitend
eingesetzten Kapitals berucksichtigt werden. Der Autor zeigt, wie
Kursgewinne und -verluste unter der Zielsetzung von Kapitalexport-
beziehungsweise Kapitalimportneutralitat besteuert werden sollten.
Außerdem werden mit Hilfe der Optionsbewertungstheorie die
Auswirkungen asymmetrischer Besteuerung durch das
Anrechnungsverfahren auf die Kapitalallokation analysiert. Dabei wird
auch der Frage der steuerrechtlichen Quelle von Wahrungsgewinnen
und -verlusten nachgegangen. Vor dem Hintergrund der gewonnenen
Erkenntnisse wird das Steuerrecht der USA und Deutschlands
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betrachtet. In den USA wurde mit der Steu erreform von 1986 eine
gesetzliche Grundlage fur die einkommensteuerliche Behandlung von
Wahrungsgewinnen und -verlusten geschaffen. In Deutschland ist
dieser Bereich der Besteuerung im Gesetzestext nicht erwahnt.


